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(54) HAUTAUFLAGE, ASSISTENZSYSTEM, SET

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hautau-
flage (1) mit einem flächigen Trägermaterial (3), mit einer
im Gebrauch der Haut eines Trägers der Hautauflage (1)
zugewandten Seite (1a) und einer der Haut abgewandten
Seite (1b), wobei das Trägermaterial (3) auf der der Haut
zugewandten Seite (1a) zumindest bereichsweise mit ei-

ner Klebeschicht (5) versehen ist zum Fixieren der
Hautauflage (1) auf der Haut des Trägers, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hautauflage (1) wenigstens ei-
nen ersten Taschenabschnitt (7) aufweist, welcher von
der der Haut abgewandten Seite (1b) zugänglich ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hautau-
flage gemäß Anspruch 1. Sie betrifft zudem ein Assis-
tenzsystem gemäß Anspruch 9 und ein Set gemäß An-
spruch 16.
[0002] Aus der Praxis sind Pflaster bekannt, die auf
die Haut eines Trägers lösbar aufgeklebt werden.
[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Hautauflage vorzuschlagen, die mit der Haut lösbar
verbunden wird. Zudem sollen ein Assistenzsystem und
ein Set angegeben werden.
[0004] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch ei-
ne Hautauflage mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Sie wird ferner gelöst durch ein Assistenzsystem
gemäß Anspruch 9 und ein Set gemäß Anspruch 16.
[0005] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hautau-
flage mit einem flächigen Trägermaterial. Die erfindungs-
gemäße Hautauflage und/oder das Trägermaterial um-
fassen eine im Gebrauch der Haut eines Trägers der
Hautauflage zugewandte Seite sowie eine der Haut ab-
gewandte Seite. Das Trägermaterial ist auf seiner der
Haut zugewandten Seite zumindest bereichsweise mit
einer Klebeschicht versehen, mit welcher die Hautaufla-
ge auf der Haut des Trägers fixiert werden kann.
[0006] Die erfindungsgemäße Hautauflage weist we-
nigstens einen ersten Taschenabschnitt auf, welcher von
der der Haut abgewandten Seite zugänglich ist, also von
dieser Seite z. B. geöffnet, beladen oder befüllt, ver-
schlossen usw. werden kann.
[0007] Der Taschenabschnitt kann, insbesondere wie-
derholend, sowohl geöffnet als auch geschlossen oder
verschlossen werden. Er dient der Aufnahme einer Kom-
ponente oder weist eine solche in seinem Inneren auf.
[0008] Das Assistenzsystem umfasst mindestens ei-
nen Prozessor und einen Speicher, wobei der Prozessor
geeignet und/oder konfiguriert ist, in einem Speicher ab-
gelegte Befehle auszuführen. Zudem umfasst das As-
sistenzsystem eine Stromversorgungseinheit und eine
Kommunikationseinheit.
[0009] Das erfindungsgemäße Set umfasst eine erfin-
dungsgemäße Hautauflage sowie ein erfindungsgemä-
ßes Assistenzsystem.
[0010] Bei allen folgenden Ausführungen ist der Ge-
brauch des Ausdrucks "kann sein" bzw. "kann haben"
usw. synonym zu "ist vorzugsweise" bzw. "hat vorzugs-
weise" usw. zu verstehen und soll erfindungsgemäße
Ausführungsformen erläutern.
[0011] Erfindungsgemäße Ausführungsformen kön-
nen eines oder mehrere der vorstehend oder im Folgen-
den genannten Merkmale aufweisen. Dabei können die
hierin genannten Merkmale in beliebiger Kombination
Gegenstand von erfindungsgemäßen Ausführungsfor-
men sein, sofern der Fachmann eine konkrete Kombina-
tion nicht als technisch unmöglich erkennt.
[0012] Erfindungsgemäße Ausführungsformen sind
ferner Gegenstand der Unteransprüche und Ausfüh-
rungsformen.

[0013] Wann immer hierin Zahlenworte genannt wer-
den, so versteht der Fachmann diese als Angabe einer
zahlenmäßig unteren Grenze. Sofern dies zu keinem für
den Fachmann erkennbaren Widerspruch führt, liest der
Fachmann daher beispielsweise bei der Angabe "ein"
oder "einem" stets "wenigstens ein" oder "wenigstens
einem" mit. Dieses Verständnis ist ebenso von der vor-
liegenden Erfindung mit umfasst wie die Auslegung, dass
ein Zahlenwort wie beispielsweise "ein" alternativ als "ge-
nau ein" gemeint sein kann, wo immer dies für den Fach-
mann erkennbar technisch möglich ist. Beides ist von der
vorliegenden Erfindung umfasst und gilt für alle hierin
verwendeten Zahlenworte.
[0014] Wann immer hierin von einer Ausführungsform
die Rede ist, so handelt es sich um eine beispielhafte,
erfindungsgemäße Ausführungsform.
[0015] Die Angaben "oben" und "unten" sind hierin bei
Zweifel des Fachmanns als absolute oder relative Raum-
angaben zu verstehen, welche sich auf die Ausrichtung
des betreffenden Bauteils während seines üblichen Ge-
brauchs beziehen.
[0016] In manchen Ausführungsformen umfasst die
Hautauflage wenigstens einen zweiten Taschenab-
schnitt und/oder wenigstens eine zusätzliche Kammer.
Diese können zum Aufnehmen eines Gegenstands in
ihrem Inneren vorgesehen sein oder weisen einen Ge-
genstand auf. Der Gegenstand kann ein mehrfach ver-
wendeter oder verwendbarer Gegenstand sein. Der Ge-
genstand kann ein Assistenzsystem, ein Teil eines As-
sistenzsystems und/oder eine Stromversorgungseinheit
eines Assistenzsystems, oder ein Teil der Stromversor-
gungseinheit, sein.
[0017] In einigen Ausführungsformen ist wenigstens
ein Element aus der Gruppe, welche aus erstem Ta-
schenabschnitt, zweitem Taschenabschnitt und zusätz-
licher Kammer besteht, an seiner Unterseite mittels des
Trägermaterials und an seiner Oberseite von einem Ab-
deckmaterial begrenzt. Optional sind mehrere Elemente
aus vorstehender Gruppe mittels desselben Trägerma-
terials und/oder desselben Abdeckmaterials begrenzt.
[0018] In einigen Ausführungsformen ist das Abdeck-
material beispielsweise mittels einer Klebeschicht, eines
Klettabschnitts und/oder eines Nahtabschnitts mit der
der Haut abgewandten Seite des Trägermaterials ver-
bunden.
[0019] In manchen Ausführungsformen entspricht da-
bei das Material des Abdeckmaterials dem Material des
Trägermaterials.
[0020] In einigen Ausführungsformen weist wenigs-
tens ein Element aus der Gruppe der Hautauflage, wel-
che aus erstem Taschenabschnitt, zweitem Taschenab-
schnitt und zusätzlicher Kammer besteht, ein Ver-
schlussmittel auf. Ein solches Verschlussmittel kann op-
tional eine Lasche sein, welche einen Einsteckabschnitt,
Klettabschnitt und/oder Reißverschlussabschnitt auf-
weist. Optional ist das Verschlussmittel das Abdeckma-
terial, das z. B. mittels Klettverschluss verbunden ist, et-
wa am Trägermaterial, und dabei ein Inneres oder ein
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Volumen bildet.
[0021] In einigen Ausführungsformen bestehen das
Trägermaterial und/oder das Abdeckmaterial aus einem
Nonwoven-Material, z. B. aus einem PE-Vlies, oder weist
ein solches auf.
[0022] In manchen Ausführungsformen weist wenigs-
tens ein Element aus der Gruppe, welche aus erstem
Taschenabschnitt, zweitem Taschenabschnitt und zu-
sätzlicher Kammer besteht, ein Assistenzsystem oder ei-
ne Stromversorgungseinheit eines Assistenzsystems
oder einen Teil dieser auf.
[0023] In bestimmten Ausführungsformen ist das Trä-
germaterial eine wasserundurchlässige mikroporöse
Kunststoffträgerschicht oder weist eine solche auf.
[0024] In bestimmten Ausführungsformen kann das
Trägermaterial in seinem inneren Bereich wenigstens ei-
ne Öffnung haben und/oder die Form eines umlaufenden
Rahmens haben. Vorteilhafterweise kann so eine Mate-
rialeinsparung erreicht werden, indem Trägermaterial
eingespart wird.
[0025] In bestimmten Ausführungsformen kann die
Klebeschicht eine Fläche umschreiben und somit in einer
Mitte also nicht vorliegen. Dies erlaubt es vorteilhaft, dass
weniger Klebematerial mit der Haut des Trägers der
Hautauflage in Verbindung kommt. Reaktionen auf das
Klebematerial können somit verringert oder vorgebeugt
werden. Zudem ist weniger Klebefläche zu entfernen,
soll die Hautauflage einmal von der Haut entfernt werden.
Letzteres hilft, Zeit zum Lösen der Hautauflage von der
Haut einzusparen. Zudem ist die Belastung für den Trä-
ger geringer.
[0026] In bestimmten Ausführungsformen weist die
Hautauflage einen Klettverschluss und/oder ein Abdeck-
material zwischen dem Trägermaterial einerseits und ei-
nem Element aus der Gruppe bestehend aus erstem Ta-
schenabschnitt, zweitem Taschenabschnitt und zusätz-
licher Kammer andererseits auf.
[0027] In bestimmten Ausführungsformen umfasst die
Klebeschicht einen, vorzugsweise druckempfindlichen,
Silikonkleber.
[0028] Druckempfindliche Silikonkleber sind u. a. in Ul-
man und Thomas in "Silicone Pressure sensitive adhe-
sives for healthcare applications", Advances in Pressure
sensitive technology-2 (1995), S. 133-157, beschrieben.
Silikonkleber sind vergleichsweise hautverträglich.
[0029] In bestimmten Ausführungsformen ist die Kle-
beschicht auf der der Haut zugewandten Seite vollflächig
aufgebracht. In anderen ist sie nur abschnittsweise auf-
gebracht, etwa in Mustern. Durch einen Auftrag nur in
Mustern kann insbesondere die Wasserdampfdurchläs-
sigkeit der Hautauflage erhöht werden. Letzteres kann
für den Träger angenehmer sein.
[0030] In bestimmten Ausführungsformen ist die Kleb-
kraft des Silikonklebers ca. 0,8 N/25 mm, insbesondere
0,85 bis 0,95 N/25 mm und besonders bevorzugt 0,92
N/25 mm, wobei die Klebkraft nach dem Deutschen Arz-
neimittelbuch DAB 10 von 1996 mit einem Abzugswinkel
von 180° gegenüber rostfreiem Stahl gemessen wurde.

[0031] In einigen Ausführungsformen ist das Träger-
material ein streifenförmiges oder ringförmiges Material
mit einer Mittelaussparung.
[0032] In manchen Ausführungsformen ist die hautzu-
gewandte Seite des Klebers mit einer im Bereich von 60
bis 150°C hitzestabilen Schutzschicht versehen.
[0033] In bestimmten Ausführungsformen weist die
Klebeschicht eine ringförmige oder anderweitig ge-
schlossene Grundform auf, die jedoch segmentartig un-
terbrochen ist, so dass sich eine rippenartige Verbindung
zwischen der Haut und dem Trägermaterial ergibt.
[0034] Hierdurch kann über das Trägermaterial hin-
weg die Wasserdampfdurchlässigkeit auch im Bereich
des Trägermaterials weiter erhöht werden.
[0035] In einigen Ausführungsformen ist wenigstens
ein Element aus der Gruppe bestehend aus erstem Ta-
schenabschnitt, zweitem Taschenabschnitt und zusätz-
licher Kammer verschließbar, öffenbar, und/oder dient
der Aufnahme einer elektronischen Einheit, z. B. eines
Assistenzsystems oder einer Komponente hiervon, z. B.
einer Stromversorgungseinheit.
[0036] In manchen Ausführungsformen ist die Hautau-
flage kein Wundpflaster.
[0037] In manchen Ausführungsformen weist die
Hautauflage kein Wundkissen auf, insbesondere keinen
Quellkörper, kein superabsorbierendes Material
und/oder kein Wundkissen aus einem Sandwich aus
zwei Polypropylengestricken und einem dazwischen an-
geordneten Faser/SAP-Gemisch.
[0038] In einigen Ausführungsformen sind Kommuni-
kationseinheit, Stromversorgungseinheit und/oder Sa-
tellitenkommunikationseinheit separat ausgeführt und
funktionsverbunden. In anderen Ausführungsformen
können ein oder mehrere Einheiten und/oder deren Teile
jedoch physisch als ein zusammenhängendes Element
ausgeführt sein, beispielsweise kann der Prozessor mit
dem Speicher ein zusammenhängendes Element bilden.
Ebenso können in einigen Ausführungsformen eine oder
mehrere Einheiten aus mehreren physisch getrennten
Elementen bestehen, beispielsweise kann eine Kommu-
nikationseinheit in mehreren getrennten Elementen aus-
geführt sein, die beispielsweise unterschiedliche Arten
von Funkkommunikation ermöglichen.
[0039] In einigen Ausführungsformen ist die Kommu-
nikationseinheit, der Speicher und der Prozessor sowie
optional die Stromversorgungseinheit physisch als ein
zusammenhängendes Element ausgeführt. Insbesonde-
re umfasst die Kommunikationseinheit in diesem Fall ei-
ne Satellitennavigationseinheit und/oder eine Mobilfun-
keinheit.
[0040] In anderen Ausführungsformen ist die Kommu-
nikationseinheit physisch getrennt vom übrigen Assis-
tenzsystem. Beispielsweise kann die Kommunikations-
einheit als Mobilfunkeinheit, insbesondere als Mobiltele-
fon, ausgeführt sein, das getrennt vom übrigen Assis-
tenzsystem verwendet, verwahrt und/oder getragen wer-
den kann. Die Mobilfunkeinheit kann in diesem Fall mit
dem übrigen Assistenzsystem beispielsweise über einen
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Kurzstreckenfunk (z.B. Bluetooth) kommunizieren. Das
übrige Assistenzsystem weist dazu beispielsweise eine
Kurzstreckenfunkeinheit auf.
[0041] Die Stromversorgungseinheit umfasst in eini-
gen Ausführungsformen mindestens eine Batterie, die
vorzugsweise wiederaufladbar (wiederaufladbare Batte-
rien werden hierin auch als Akku bezeichnet) und/oder
austauschbar ist.
[0042] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Stromversorgungseinheit mindestens einen Kondensa-
tor zur Stromversorgung (z.B. mindestens einen Super-
kondensator).
[0043] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Stromversorgungseinheit eine Ladeeinheit zum Aufla-
den eines Akkus. Die Ladeeinheit umfasst in einigen Aus-
führungsformen einen Anschluss für eine externe Span-
nungsquelle, z.B. eine Niedervolt-Gleichspannungs-
quelle.
[0044] In einigen Ausführungsformen ist die Stromver-
sorgungseinheit geeignet und/oder konfiguriert für induk-
tives Laden. Dazu ist die Stromversorgungseinheit vor-
zugsweise mit einer Spule ausgestattet, in die durch ein
induktives Ladegerät Strom zum Aufladen des Akkus
und/oder des Kondensators induziert werden kann (z.B.
gemäß dem Standard Qi).
[0045] In einigen Ausführungsformen kann der Akku
und/oder der Kondensator zumindest teilweise durch En-
ergy Harvesting aufgeladen werden. Dabei wird Energie
aus der Umwelt aufgenommen und daraus Elektrizität
erzeugt. Die Energie kann dabei z.B. kinetische Energie
(z.B. aus Vibrationen, lineare und/oder Rotationsbewe-
gungen, Gewichtsverlagerungen), Temperaturunter-
schiede (z.B. Körpertemperatur gegenüber Umgebungs-
temperatur) und/oder Photonenenergie (z.B. Sonnen-
einstrahlung) sein. Dazu kann die Stromversorgungsein-
heit mindestens ein Peltier-, Piezo- und/oder Solarele-
ment und/oder einen elektromagnetischen Linear-
und/oder Rotationsgenerator aufweisen.
[0046] Die Kommunikationseinheit umfasst optional
einen Empfänger und einen Sender für Signale, insbe-
sondere elektromagnetische Wellen, insbesondere im
Bereich der Hochfrequenz. Hochfrequenz bezeichnet
elektromagnetische Wellen zwischen 30 kHz und 300
GHz.
[0047] Die Kommunikationseinheit ist dazu geeignet
und/oder konfiguriert, Informationen zu senden und/oder
zu empfangen.
[0048] Die Kommunikationseinheit kann ein Mobil-
funkmodul umfassen, das entsprechend bekannter Mo-
bilfunkstandards Daten übertragen und/oder Telefonan-
rufe initiieren und empfangen kann (z.B. unter Verwen-
dung der Mobilfunktechnologien GSM, GPRS, EDGE,
UMTS und/oder LTE).
[0049] Alternativ oder zusätzlich kann die Kommuni-
kationseinheit ein oder mehrere Funkmodule für Kurz-
streckenfunk (z.B. entsprechend dem Standard Blue-
tooth (BT)), zur Verbindung mit einem Funknetzwerk (z.
B. WiFi) und/oder für weitere Funktechniken und -stan-

dards (z.B. Z-Wave, Zigbee), insbesondere Niedrigen-
ergiefunktechniken (z.B. LoRa, LoRaWAN, SigFox, NB-
Fi) umfassen. Die für die Kommunikation verwendeten
Frequenzen liegen dabei in einigen Ausführungsformen
in den zugelassenen ISM-Bändern.
[0050] In einigen Ausführungsformen ist die Kommu-
nikationseinheit dazu geeignet und/oder konfiguriert, au-
tonom oder in Zusammenwirkung mit dem Prozessor ei-
ne Positionsbestimmung basierend auf ortsfesten Sen-
dern von elektromagnetischer Hochfrequenz vorzuneh-
men. Derartige Sender können beispielsweise soge-
nannte Beacons sein, die z.B. periodisch eine eindeutige
Kennung übermitteln, z.B. in Verbindung mit einer Uhr-
zeit. Aus der empfangenen Kennung kann die Kommu-
nikationseinheit bei entsprechender Ausführung (ggf. in
Zusammenwirkung mit dem Prozessor) eine Position be-
stimmen. Zur genaueren Positionsbestimmung kann da-
bei die Kommunikationseinheit in einigen Ausführungs-
formen die Signalstärke von einem oder mehreren emp-
fangenen Beacons auswerten.
[0051] In einigen Ausführungsformen ist die Kommu-
nikationseinheit in der Lage, die Position anhand von Be-
acons auszuwerten, die einen Bluetooth-Standard ver-
wenden (BT-Beacons). In einigen Ausführungsformen
geschieht die Positionsbestimmung rein passiv, d.h. die
Kommunikationseinheit empfängt zur Positionsbestim-
mung lediglich Signale und versendet zu diesem Zweck
keine Signale.
[0052] In alternativen Ausführungsformen kann die
Kommunikationseinheit zur Positionsbestimmung so-
wohl Signale empfangen als auch Signale aussenden.
Beispielsweise kann die Kommunikationseinheit Signale
an Beacons übertragen. Aus der relativen Stärke der vom
Assistenzsystem ausgesendeten und von mehreren Be-
acons empfangenen Signale kann in einigen Ausfüh-
rungsformen eine Position ermittelt werden. Die Ermitt-
lung kann dabei innerhalb des Assistenzsystems (z.B.
durch aus den Beacons übermittelten Daten, wie z.B.
relative Signalstärke des empfangenen Signals des As-
sistenzsystems oder der Signallaufzeit) oder innerhalb
der Beacons oder eines mit diesen verbundenen Sys-
tems stattfinden und dann an das Assistenzsystem über-
tragen werden, z.B. über die Beacons und/oder durch
Verwendung der Kommunikationseinheit.
[0053] In einigen Ausführungsformen wird
ausschließlich das Mobilfunknetz zur Positionsbestim-
mung verwendet. In einigen Ausführungsformen wird
das Mobilfunknetz zusätzlich zu anderen Verfahren zur
Positionsbestimmung verwendet. Dabei kann z.B. die Si-
gnalstärke mehrerer Mobilfunkbasisstationen zur Positi-
onsbestimmung verwendet werden. Umgekehrt kann in
einigen Ausführungsformen das Assistenzsystem eine
Positionsbestimmung durch das Mobilfunknetz veran-
lassen.
[0054] Das erfindungsgemäße Assistenzsystem um-
fasst in einigen Ausführungsformen eine Satellitennavi-
gationseinheit. Eine Satellitennavigationseinheit um-
fasst einen Empfänger für Signale, insbesondere elek-
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tromagnetische Wellen, insbesondere Hochfrequenz.
[0055] Die Satellitennavigationseinheit des Assistenz-
systems ist dazu geeignet und/oder konfiguriert, die Si-
gnale von Navigationssatellitensystemen zu empfangen
und auszuwerten, z.B. autonom oder in Zusammenhang
mit dem Prozessor. Das Assistenzsystem kann dabei
vorzugsweise Signale von einem oder mehreren der fol-
genden Navigationssatellitensystemen auswerten: Glo-
bal Position System (GPS), GLONASS, Galileo und Bei-
dou.
[0056] In einigen Ausführungsformen wird die Positi-
onsbestimmung durch die Satellitennavigationseinheit
mit mindestens einer weiteren Methode der Positionsbe-
stimmung kombiniert, z.B. durch eine Kombination mit
Mobilfunkdaten. Dabei kann in einigen Ausführungsfor-
men die Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung, die bei
einer ersten Positionsbestimmung durch Satellitennavi-
gation (Fix) erheblich sein kann, reduziert werden. Dies
kann beispielsweise durch assisted GPS (A-GPS) ge-
schehen, bei dem GPS-Daten in Verbindung mit Mobil-
funkdaten zu einem erheblichen schnelleren Fix führen
können. Dadurch kann der Strombedarf des Assistenz-
systems in einigen Ausführungsformen erheblich ge-
senkt werden.
[0057] In einigen Ausführungsformen umfasst das er-
findungsgemäße Assistenzsystem mindestens einen
Sensor. In einigen Ausführungsformen ist der Sensor da-
zu geeignet und/oder konfiguriert, Parameter des Trä-
gers zu messen und/oder zu überwachen. Derartige Pa-
rameter können z.B. Vitalparameter wie z.B. Herzfre-
quenz, Sauerstoffsättigung von Hämoglobin (SpO2),
Atemfrequenz und/oder Blutdruck sein.
[0058] In einigen Ausführungsformen können ein oder
mehrere der folgenden Parameter von dem Assistenz-
system gemessen und/oder überwacht werden: Gluko-
sekonzentration im Blut, Lungenfunktion (z.B. akus-
tisch), Position, Lage, Beschleunigung und/oder Tempe-
ratur. Zudem kann das Assistenzsystem Sensoren um-
fassen, die eine Exsikkose oder Inkontinenz detektieren.
Geeignete Sensoren für die Bestimmung der genannten
und weiterer Parameter können in einigen Ausführungs-
formen sein: optische Sensoren wie z.B. Fotodiode,
-transistoren und -widerstände, Pulsoximeter, akusti-
sche Sensoren (z.B. Mikrofone), Sensoren für Kraft, Deh-
nung, Glukose (invasiv oder nicht-invasiv), Inertialmess-
einheiten, Beschleunigungsmesser, Gyroskope, Magne-
tometer, Luftdrucksensoren, Feuchtigkeitssensoren
und/oder Berührungssensoren (z.B. mechanische
Schalter, optische Sensoren und/oder kapazitive Senso-
ren).
[0059] In einigen Ausführungsformen kann der Sensor
über den Tragezustand Auskunft geben, d.h. ob das As-
sistenzsystem wie vorgesehen vom Träger getragen
wird oder gegebenenfalls bereits vom Träger entfernt
wurde.
[0060] In einigen Ausführungsformen weist das Assis-
tenzsystem mindestens ein Bedienelement (z.B. einen
Schalter oder Taster) auf, insbesondere ein Bedienele-

ment, mit dem der Träger manuell einen Hilferuf auslösen
kann. Ein derartiger Hilferuf kann dann in einigen Aus-
führungsformen über das Kommunikationsmodul weiter-
geleitet werden. Beispielsweise kann eine Sprachverbin-
dung hergestellt werden, so dass der Träger Beschwer-
den mündlich kommunizieren kann. In diesen und eini-
gen anderen Ausführungsformen weist das Assistenz-
system mindestens ein Mikrofon und/oder mindestens
einen Lautsprecher auf. Alternativ oder zusätzlich kann
das Assistenzsystem dazu geeignet und/oder konfigu-
riert sein, ein optisches oder akustisches Warnsignal ab-
zugeben.
[0061] Die Bestimmung von Position, Lage und/oder
Beschleunigung, z.B. durch Inertialmesseinheiten, Be-
schleunigungsmesser, Gyroskope und/oder Magneto-
meter, kann in einigen Ausführungsformen dazu verwen-
det werden, ein Bewegungsprofil des Trägers aufzu-
zeichnen und/oder ungewöhnliche und/oder gefährliche
Bewegungen oder Lagen zu detektieren.
[0062] In einigen Ausführungsformen kann ein zeitab-
hängiges Bewegungsprofil verwendet werden (z.B. ab-
hängig von Tageszeit und/oder Wochentag).
[0063] In einigen Ausführungsformen kann das Assis-
tenzsystem dazu geeignet und/oder konfiguriert sein, ein
Bewegungsprofil automatisch zu erstellen und erhebli-
che Abweichungen zu detektieren, um dann bei derarti-
gen Abweichungen z.B. ein Ereignis auszulösen.
[0064] In einigen Ausführungsformen umfasst das As-
sistenzsystem eine Echtzeituhr.
[0065] Durch ein Abweichen von einem zuvor aufge-
zeichneten Bewegungsprofil kann in einigen Ausfüh-
rungsformen beispielsweise detektiert werden, wenn
sich der Träger aus gewohnter Umgebung entfernt und
sich verirrt hat. Ein derartiges Abweichen kann in einigen
Ausführungsformen dazu führen, dass eine Positionsbe-
stimmung eingeleitet wird.
[0066] Umgekehrt kann in einigen Ausführungsformen
die Positionsbestimmung ganz oder teilweise deaktiviert
bleiben, solange ein aktuelles Bewegungsprofil mit ei-
nem vorbestimmten Bewegungsprofil übereinstimmt.
Dadurch kann in einigen Ausführungsformen der durch-
schnittliche Energiebedarf des Assistenzsystems redu-
ziert werden.
[0067] In einigen Ausführungsformen kann durch die
Verwendung von Sensordaten, z.B. von Inertialmessein-
heiten, Beschleunigungsmessern, Gyroskopen
und/oder Magnetometern, ein Sturz detektiert werden.
Ein Sturz kann ein bestimmtes Bewegungsprofil aufwei-
sen, z.B. kann eine Beschleunigung jenseits eines vor-
bestimmten Schwellenwertes und/oder eine bestimmte
Lage und/oder Lageänderung auf einen Sturz hinweisen.
Ein detektierter Sturz kann ein Ereignis im Sinne der Er-
findung darstellen, das bestimmte Schritte des Assis-
tenzsystems auslöst.
[0068] In bestimmten Ausführungsformen der Erfin-
dung ist das Assistenzsystem mit mindestens einem phy-
sisch getrennten Sensor funktionsverbunden. Wenn das
Assistenzsystem beispielsweise am Oberkörper getra-
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gen wird, so kann ein Pulssensor am Armgelenk befestigt
und mit dem Assistenzsystem durch drahtlose Kommu-
nikation verbunden sein.
[0069] In einigen Ausführungsformen ist das Assis-
tenzsystem dazu konfiguriert, unmittelbar am Körper ge-
tragen zu werden. Dies kann in einigen Ausführungsfor-
men ein Detektieren bestimmter Parameter verbessern.
Beispielsweise kann das Assistenzsystem bei direktem
Hautkontakt Hauttemperatur, Herzfrequenz und Trage-
zustand mit hoher Zuverlässigkeit und Genauigkeit de-
tektieren.
[0070] In einigen Ausführungsformen ist das Assis-
tenzsystem als ein Kleidungsstück oder ein Verband aus-
geführt, beispielsweise als ein Hemd, Unterhemd, eine
Weste, ein Socken, ein Schuh oder ein Pflaster, oder
weist dergleichen auf. In einigen Ausführungsformen
wird das Assistenzsystem durch ein derartiges Klei-
dungsstück oder einen derartigen Verband am Körper
fixiert.
[0071] In einigen Ausführungsformen kann das Assis-
tenzsystem Ereignisse feststellen und beim Eintritt eines
oder mehrerer Ereignisse weitere Schritte veranlassen.
Ein Ereignis im Sinne der Erfindung kann in einigen Aus-
führungsformen ein detektiertes Fallen sein. In einigen
Ausführungsformen kann ein Ereignis in einem Über-
und/oder Unterschreiten von Schwellwerten für einen
oder mehrere gemessene Parameter bestehen. Bei-
spielsweise kann ein Ereignis in einem Unterschreiten
einer Schwelle für eine gemessene Beschleunigung, ge-
messene Herzfrequenz, für eine gemessene Sauerstoff-
sättigung von Hämoglobin und/oder eine gemessene
Atemfrequenz bestehen. Ein Ereignis kann auch das Ent-
fernen des Assistenzsystems vom Körper oder ein nied-
riger Ladezustand des Akkus sein.
[0072] Zudem kann auch eine mangelnde Bewegung
über eine gewisse Zeit ein Ereignis darstellen, dies kann
beispielsweise einer Schmerzerkennung, Dekubituspro-
phylaxe und/oder Sturzprophylaxe dienen.
[0073] Die Positionsbestimmung durch Kommunikati-
onseinheit und/oder Satellitennavigationseinheit kann in
bestimmten Ausführungsformen im Rahmen eines Ge-
ofencing durchgeführt werden. Dabei kann das Verlas-
sen eines zuvor definierten Gebietes ein Ereignis dar-
stellen (z.B. Verlassen eines bestimmten Gebäudes oder
Verlassen eines bestimmten Geländes).
[0074] Ein Ereignis kann weiterhin darstellen, dass die
Messwerte eines oder mehrerer Sensoren außerhalb ei-
nes plausiblen Wertebereichs liegen oder mehrere Sen-
soren in Kombination keine plausiblen Messwerte bereit-
stellen. Ein derartiges Ereignis kann z.B. auf einen Defekt
des Geräts, eine zu niedrige Versorgungsspannung oder
ein Entfernen des Assistenzsystems vom Körper hinwei-
sen.
[0075] Ein eingetretenes Ereignis kann in einigen Aus-
führungsformen weitere Schritte auslösen, beispielswei-
se Informationen versenden. In einigen Ausführungsfor-
men umfassen die ausgelösten Schritte einen oder meh-
rere der folgenden Schritte:

- Ermitteln der Position mittels Kommunikationsein-
heit und/oder Satellitennavigationseinheit;

- Benachrichtigen einer Zentrale (z.B. einem Server),
eines Notdienstes oder einer Hilfsperson (z.B. Not-
arzt, Sanitäter, Angehöriger oder Nachbar), bei-
spielsweise über Textnachricht im GSM-System
(SMS) oder über eine Datenübertragung im mobilen
Internet (z.B. über Mobilfunk, WiFi oder Bluetooth),
z.B. an ein Mobilgerät wie ein Telefon oder ein Ta-
blet; und

- Aussenden eines akustischen und/oder optischen
Alarmsignals.

[0076] In einigen Ausführungsformen ist das Assis-
tenzsystem teilweise oder komplett wasserdicht ver-
schlossen. In einigen Ausführungsformen ist das Assis-
tenzsystem oder Teil von diesem derart konfiguriert, dass
ein Desinfizieren z.B. mit herkömmlichen Haut- und/oder
Flächendesinfektionsmitteln (z.B. Isopropanol) möglich
ist, ohne das Assistenzsystem zu beschädigen. Dazu
kann das Assistenzsystem, oder Teile davon, mit einer
wasserundurchlässigen Masse verschlossen sein, bei-
spielsweise mit Kunstharz oder silikonhaltigen Materia-
lien.
[0077] In einigen Ausführungsformen umfasst das As-
sistenzsystem zusätzlich zu einem am Träger zu tragen-
den mobilen Teil einen oder mehrere stationäre Teile,
vorzugsweise eine oder mehrere stationäre Kommuni-
kationseinheiten. Eine derartige Kommunikationseinheit
kann beispielsweise ein Beacon sein, der Funksignale
aussenden kann. Das Assistenzsystem ist in einigen
Ausführungsformen dazu geeignet, mittels der stationä-
ren Kommunikationseinheit eine Positionsbestimmung
des mobilen Teils durchzuführen. Dazu kann beispiels-
weise ein Beacon periodisch und/oder auf einen Auslö-
ser hin eine eindeutige Kennung versenden. Alternativ
oder zusätzlich kann das Assistenzsystem eine Femto-
zelle umfassen, das heißt eine Basisstation für ein Mo-
bilfunknetz mit geringer Reichweite, die beispielsweise
dazu eingesetzt werden kann, den Empfang in einem
Gebäude, in dem sich der Träger häufig aufhält, zu ver-
bessern. Durch einen besseren Empfang kann ein am
Körper getragenes Mobilfunkmodul gegebenenfalls mit
geringerem Energiebedarf betrieben werden sowie ver-
mieden werden, dass ein Ereignis aufgrund eines
Funklochs nicht übermittelt werden kann.
[0078] In einigen Ausführungsformen umfasst das As-
sistenzsystem weitere oder andere Sensoren, die insbe-
sondere solche mit den folgenden Sensorfunktionen sein
können:

- Mikrophone, insbesondere konfiguriert zur Interpre-
tation von Atemgeräuschen (Atemfrequenz, Atem-
tiefe, Aspiration, etwa zur Diagnose von Bronchiti-
den, Pneumonien oder dergleichen) und/oder von
Magen- und Darmgeräuschen (etwa zur Diagnose
von Obstipation);

- Reflektorischer SpO2-Sensor für Sauerstoffsätti-
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gung
- Kapazitives EKG (etwa zur Bestimmung der Herz-

frequenz oder Erregungsleitung);
- Sensor zur Bestimmung des Flüssigkeitsstatus oder

zur Flüssigkeitsversorgung (Dehydrierung, Exsikko-
se, Volumendepletion) ;

- Thermometer zur Temperaturmessung.

[0079] In einigen Ausführungsformen umfasst das As-
sistenzsystem ein oder mehrere Gehäuse oder Teilge-
häuse, in welchen einzelne Komponenten des Assis-
tenzsystems untergebracht sind.
[0080] In einigen Ausführungsformen stehen ein oder
mehrere der vorstehend genannten Gehäuse oder Teil-
gehäuse mittels wenigstens eines Verbindungsab-
schnitts miteinander in Verbindung. Verbindungsab-
schnitte können beispielsweise - optional von Signallei-
tern abgesehen - frei von Komponenten des Assistenz-
systems sein. Sie können optional vorzugweise zur elas-
tischen, plastischen, gelenkigen oder dergleichen Ver-
bindung zwischen benachbarten oder mittels Verbin-
dungsabschnitt verbundenen Gehäusen oder Teilge-
häusen, in welchen einzelne Komponenten des
Assistenzsystems unterbracht sind, dienen. Mittels die-
ser Ausgestaltung ist es dem Assistenzsystem möglich,
sich in gewissem Umfang an die Oberflächenanatomie
seines Trägers anzupassen. Dies mag vor allem dann
als angenehm oder vorteilhaft empfunden werden, wenn
der Träger, beispielsweise beim Schlafen, auf dem in der
Hauptauflage steckenden Assistenzsystem zum Liegen
kommt.
[0081] Ein vergleichbarer, vorteilhafter Effekt wird in
einigen Ausführungsformen dadurch erreicht, dass erste
und zweite Abschnitte wenigstens eines Gehäuses oder
Teilgehäuses erste bzw. zweite, voneinander verschie-
dene Biegeeigenschaften aufweisen. Dies kann wieder-
um durch Gelenkabschnitte, die Wahl von verschiede-
nen Materialien und/oder unterschiede Materialdicken,
Geometrieunterschiede oder dergleichen des Gehäuses
oder Teilgehäuses erzielt werden. Eine solche Ausge-
staltung kann auch für die hierin genannten Biegeab-
schnitte vorgesehen sein.
[0082] Manche oder alle erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsformen können einen, mehrere oder alle der oben
und/oder im Folgenden genannten Vorteile aufweisen.
[0083] Ein erzielbarer Vorteil mancher Ausführungs-
formen kann darin bestehen, dass die Hautauflage nicht
jedes Mal gewechselt werden muss, wenn Komponen-
ten, die mittels der Hautauflage am Körper des Trägers
gehalten werden, während der erforderlichen Tragedau-
er der konkreten Hautauflage oder während der Dauer
einer Behandlung des Trägers ausgetauscht werden
müssen.
[0084] So kann beispielsweise eine Stromversor-
gungseinheit einer medizinischen oder nicht-medizini-
schen Einheit, die mittels Hautauflage über Tage am Kör-
per gehalten wird, und die ausgetauscht werden muss,
bevor die Hautauflage an sich abgenommen oder aus-

getauscht gehört, aus dem Assistenzsystem entnommen
und ersetzt werden. Die Hautauflage kann folglich bis
auf weiteres am Körper verbleiben. Reizungen der Haut
durch häufiges Wechseln der Hautauflage, wie sie beim
Wechseln eines aufgeklebten Wundpflasters bekannt
sind, können somit verringert oder gar vermieden wer-
den.
[0085] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
anhand der beigefügten Zeichnung, in welcher gleiche
Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Bauteile bezeich-
nen, exemplarisch erläutert. In den Figuren gilt:

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Hautaufla-
ge in einer ersten exemplarischen Aus-
führungsform;

Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Hautaufla-
ge in einer zweiten exemplarischen Aus-
führungsform in Draufsicht;

Fig. 3 zeigt die aus Fig. 2 bekannte Hautauflage
mit Blick auf eine Seite der Hautauflage
im Teilschnitt;

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Assistenzsystems;

Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform des Assis-
tenzsystems;

Fig. 6 zeigt eine weitere Darstellung eines As-
sistenzsystems;

Fig. 7 zeigt eine Anordnung von Beacons;

Fig. 8a,b zeigen eine erfindungsgemäße Hautau-
flage mit einem Assistenzsystem in einer
dritten exemplarischen Ausführungs-
form in verschiedenen Ansichten;

Fig. 9a zeigt die dritte exemplarische Ausfüh-
rungsform, aufgeklebt auf dem Rücken
einer Person;

Fig. 10a,b,c zeigen eine erfindungsgemäße Hautau-
flage mit einem Assistenzsystem in einer
vierten exemplarischen Ausführungs-
form in verschiedenen Ansichten;

Fig. 11a,b zeigen eine erfindungsgemäße Hautau-
flage mit einem Assistenzsystem in einer
fünften exemplarischen Ausführungs-
form in verschiedenen Ansichten;

Fig. 12a,b zeigen eine erfindungsgemäße Hautau-
flage mit einem Assistenzsystem in einer
sechsten exemplarischen Ausführungs-
form in verschiedenen Ansichten; und
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Fig. 13a,b zeigen die dritte, vierte, fünfte und sechs-
te Ausführungsform in einem direkten
Vergleich nebeneinander angeordnet.

[0086] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Hautauflage 1. Diese weist ein flächi-
ges Trägermaterial 3 auf. Hautauflage 1 und/oder Trä-
germaterial 3 weisen eine im Gebrauch der Haut eines
Trägers der Hautauflage 1 zugewandte Seite 1a und eine
der Haut im Gebrauch abgewandte Seite 1b auf.
[0087] Auf der der Haut zugewandten Seite 1a weist
das Trägermaterial 3 Mittel zum Verbinden der Hautau-
flage 1 mit der Haut auf. Diese Mittel können adhäsiv
sein, etwa in Form einer oder mehrerer Klebeschichten
5 oder Klebeabschnitte.
[0088] Auf der der Haut abgewandten Seite 1b weist
das Trägermaterial 3 wenigstens einen ersten Taschen-
abschnitt 7 auf oder ist mit diesem - direkt oder indirekt
- verbunden.
[0089] Der erste Taschenabschnitt 7 ist angeordnet,
um von der der Haut abgewandten Seite 1b her zugäng-
lich zu sein.
[0090] Der erste Taschenabschnitt 7 weist einen Auf-
nahmeabschnitt auf, der optional mittels eines Ver-
schlussmittels 9 verschlossen oder verschließbar ist.
Das Verschlussmittel 9 ist in Fig. 1 exemplarisch als Ver-
schlusslasche gezeigt. Andere Verschlüsse, etwa
Reißverschluss, Klettverschluss, Klebeverschluss, Ma-
gnetverschluss und dergleichen, können alternativ oder
ergänzend vorgesehen sein und sind von der vorliegen-
den Erfindung umfasst.
[0091] Der erste Taschenabschnitt 7 kann beispiels-
weise das gesamte Assistenzsystem oder Teile hiervon,
etwa eine Stromversorgungseinheit, beherbergen. Das-
selbe gilt für die weiteren, im Folgenden erläuterten Ta-
schenabschnitte, Kammern und dergleichen.
[0092] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Hautaufla-
ge 1 in einer zweiten exemplarischen Ausführungsform
in Draufsicht.
[0093] Die Hautauflage 1 der Fig. 2 entspricht im We-
sentlichen jener der Fig. 1. Ergänzend zu jener der Fig.
1 weist sie jedoch eine zusätzliche Kammer 11 auf. Mit-
tels der Kombination aus erstem Taschenabschnitt 7 und
zusätzlicher Kammer 11 ist es vorteilhaft möglich, unter-
schiedliche Gegenstände in der Hautauflage 1 unterzu-
bringen und sie gemeinsam mit dieser auf der Haut des
Benutzers zu deponieren.
[0094] Die Trennung zwischen erstem Taschenab-
schnitt 7 und zusätzlicher Kammer 11 erlaubt es, ver-
schiedene Gegenstände am Benutzer vorzusehen und
dabei getrennte Zugänge zu diesen vorzusehen. So kann
es sein, dass, je nach Verwendung der Hautauflage 1,
die Hautauflage 1 einerseits Gegenstände aufnehmen
soll, zu denen der Zugang vergleichsweise häufig nötig
ist, und andererseits Gegenstände, zu denen der Zugang
vergleichsweise selten erforderlich ist, während die
Hautauflage 1 getragen wird. Die verwendeten Ver-
schlussmittel 9, die für den ersten Taschenabschnitt 7

und für die zusätzliche Kammer 11 gewählt werden, kön-
nen dies widerspiegeln bzw. entsprechend ausgewählt
sein. So können die Anforderungen an die Handhabung
bei Aufnahmen, zu denen selten bis nie Zugang erfor-
derlich ist, geringer sein als im umgekehrten Fall. Ent-
sprechend kostengünstig können die jeweiligen Ver-
schlussmittel ausgewählt sein.
[0095] In Fig. 2 sind der erste Taschenabschnitt 7 und
die zusätzliche Kammer 11 ohne räumliche Verbindung
miteinander gezeigt. Dies kann alternativ anders sein.
So kann ein Kanal, Tunnel oder dergleichen das Lumen
des ersten Taschenabschnitts 7 und das Lumen der zu-
sätzlichen Kammer 11 miteinander verbinden.
[0096] Fig. 3 zeigt die Hautauflage 1 der Fig. 2 mit Blick
auf deren Seite aus einer Rechts-Links-Richtung bezo-
gen auf die Ausrichtung in Fig. 2. In einem rechts in Fig.
3 gelegenen Bereich der Hautauflage 1 ist ein Abdeck-
material 13 geschnitten dargestellt.
[0097] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Assistenzsystems 100, das als eine Hautauflage 1
ausgeführt ist. Die technischen Bauteile der Hautauflage
1 umfassen einen Prozessor 200 mit Speicher 300 sowie
eine Kommunikationseinheit 400 und eine Stromversor-
gungseinheit 500.
[0098] In der in Figur 4 gezeigten Ausführungsform
umfasst das Assistenzsystem 100 zudem eine optionale
Satellitennavigationseinheit 600 und mindestens einen
optionalen Sensor 700.
[0099] Auch in der Darstellung eines Assistenzsys-
tems 100 in Fig. 5 ist der Prozessor 200 mit Speicher
300 gezeigt.
[0100] Die Stromversorgungseinheit 500 umfasst ei-
nen Lithium-Ionen-Akku 505 mit einer nominalen Span-
nung von 3,7 V und einer Kapazität (Ladungsmenge) von
mindestens 1500 mAh, was in der Regel für einen Bat-
teriebetrieb des Assistenzsystems 100 über mindestens
24 Stunden ausreicht. Darüber hinaus umfasst die
Stromversorgungseinheit 500 eine optionale induktive
Ladeeinrichtung 510, die es ermöglicht, den Akku 505
kabellos zu laden. Dazu umfasst die Stromversorgungs-
einheit 500 eine Empfangsspule 515 und Ladeelektronik
520 gemäß dem Standard Qi. Zudem enthält die Strom-
versorgungseinheit zwei DC/DC-Wandler 522 für 3,3V
und 1,5V Ausgangsspannung (für I/O bzw. Prozessor-
kern). Um eine möglichst durchgehende Energieversor-
gung des Assistenzsystems 100 zu ermöglichen, kann
der Akku 505 des Assistenzsystems 100 ausgetauscht
werden. Dazu ist der Akku 505 über einen Steckverbin-
der 525 mit der Stromversorgungseinheit 500 verbun-
den. Ein entladener Akku 505 kann so durch einen ge-
ladenen Akku 505 ersetzt werden und der entladene Ak-
ku 505 z.B. außerhalb des Assistenzsystems 100 wie-
deraufgeladen werden.
[0101] Induktive Ladegeräte, die das Assistenzsystem
100 drahtlos mit Ladestrom versorgen können, können
in Möbel, Kissen oder Textilien, beispielsweise in Sessel,
Stühle, Kissenbezüge, Betttücher oder Matratzenscho-
ner, eingearbeitet sein, so dass das Assistenzsystem
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100 im gewöhnlichen Tagesablauf des Trägers aufgela-
den werden kann, ohne das Assistenzsystem 100 vom
Körper zu entfernen.
[0102] Eine Baugruppe des Assistenzsystems 100
enthält z.B. ein Infineon MD8710 System-on-a-Chip mit
einem ARM Cortex-R4-Prozessor 200 und ein Bluetooth-
Modul 480. Eine weitere Baugruppe enthält ein Mobil-
funkmodul 410 und eine Satellitennavigationseinheit
600, die hier als ein kombiniertes Modul mit Kommuni-
kationseinheit und Satellitennavigationseinheit 450,
nämlich als ein GSM/GPS-Modul 450 (z.B. Telit GE-
864GPS) ausgeführt sind, das sowohl zur Mobilfunkkom-
munikation (einschließlich TCP/IP-Datentransfer) als
auch für assisted GPS genutzt werden kann.
[0103] Bis auf die Antenne für Satellitennavigation 620
(ausgeführt insbesondere als Antenne für GPS 620) und
die Antenne für Mobilfunk 420 sind alle Baugruppen auf
mehreren mehrlagigen Platinen 800 montiert (hier auf
zwei 6-lagigen Platinen 800 mit einer Größe von jeweils
etwa 35 mm x 30 mm), die mit einem flexiblen Film 810
mit Leiterbahnen verbunden sind (hier ein flexibler Poly-
amidfilm, der sich über den Verbindungsbereich in die
beiden Platinen 800 fortsetzt und dort die Lagen 3 und
4 bildet).
[0104] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform des
Assistenzsystems 100, wobei die unterschiedlichen Bau-
gruppen auf einer flexiblen reißfesten Fasermatte 900
befestigt und in ein Elastomer eingebracht sind, so dass
das Assistenzsystem 100 dauerhaft, widerstandsfähig,
wasserdicht und desinfizierbar ist.
[0105] Das in Fig. 6 gezeigte Assistenzsystem 100 um-
fasst einen Akku 505, der einen Prozessor 200 mit Spei-
cher 300 versorgt, sowie ein GPS/GSM-Modul 450, das
eine Kombination des Mobilfunkmoduls 410 und der Sa-
tellitennavigationseinheit 600 darstellt. Ein Modul für
Kurzstreckenfunkkommunikation 480, hier ein Blue-
tooth-Modul 480, ist in Funktionseinheit mit dem Prozes-
sor 200 ausgeführt. Alternativ kann ein derartiges Modul
zur Kurzstreckenfunkkommunikation 480 getrennt vom
Prozessor 200 ausgeführt sein, zum Beispiel zusammen
mit dem Mobilfunkmodul 410. Mit der Satellitennavigati-
onseinheit 600 ist eine aktive Antenne für GPS 620 und
mit dem Mobilfunkmodul 410 eine Antenne für Mobilfunk
420 verbunden. Die Platine 800, auf der der Prozessor
200 mit Speicher 300 befestigt ist, ist mit der Platine 800,
auf der das Mobilfunkmodul 410 und die Satellitennavi-
gationseinheit 600 befestigt sind, über einen flexiblen
Film 810, der Leiterbahnen aufweist, funktionsverbun-
den.
[0106] Ein derartig kompaktes Assistenzsystem 100
kann mit Hilfe einer Hautauflage 1, insbesondere eines
Pflasters, beispielsweise am Rücken eines Trägers be-
festigt werden.
[0107] Um eine erfolgreiche Positionsbestimmung in-
nerhalb von Gebäuden durchführen zu können, kann das
Assistenzsystem 100 elektromagnetische Wellen von
Beacons 950 empfangen, d.h. von Sendern, die perio-
disch eine eindeutige Kennung übermitteln. Derartige

Beacons 950 können z. B. Bluetooth verwenden, um eine
eindeutige Kennung zu versenden, z.B. ihre MAC-Adres-
se und gegebenenfalls zusätzlich einen eindeutig iden-
tifizierbaren Namen. Das Assistenzsystem 100 ist zum
Empfang der Beacons 950 beispielsweise mit einem
Bluetooth-Modul 480 ausgestattet. Das Bluetooth-Modul
480 kann Teil einer Satellitennavigationseinheit 600
und/oder einer Kommunikationseinheit 400 sein oder ge-
trennt davon angeordnet sein, z.B. zusammen mit dem
Prozessor 200.
[0108] Das in den Fig. 6 dargestellte Assistenzsystem
100 weist einen oder mehrere Sensoren 700 auf. Die
Sensoren 700 in Fig. 6 umfassen einen Beschleuni-
gungssensor (z.B. ein digitaler Drei-Achsen-Beschleuni-
gungssensor wie der ADXL345 von Analog Devices), ein
Gyroskop und optional ein Magnetometer, die in Kombi-
nation eine inertiale Messeinheit (inertial measurement
unit, IMU 710) darstellen. Eine derartige IMU 710 kann
dazu verwendet werden, ein Ereignis zu detektieren. Ein
derartiges durch die IMU 710 detektierbares Ereignis
kann beispielsweise ein Sturz des Trägers sein. Dabei
können eine hohe Beschleunigung, ein Lagewechsel von
Stehen zu Liegen und/oder eine hohe Winkelgeschwin-
digkeit für ein Sturzereignis sprechen. Für eine Sturzde-
tektion können beispielsweise geometrische Mittel aller
Beschleunigungssensorachsen des letzten Datensatzes
bestimmt werden. Falls die berechneten geometrischen
Mittel eine vorbestimmte Schwelle überschreiten, wird
dies in einem ersten Teil als ein möglicher Sturz gewertet.
Um die falsch positiv detektierten Sturzereignisse zu ver-
mindern, wird als optionaler zweiter Teil die statische
Komponente eines Lagewechsels (Transition von Sitzen
oder Stehen zu Liegen) und/oder die dynamische Kom-
ponente des Lagewechsels aus Gyroskopdaten über-
prüft. Mit Hilfe der IMU 710 können auch bestimmte Be-
wegungsabläufe, wie z. B. Gehen, Rennen oder Radfah-
ren, bestimmt werden und gegebenenfalls über die Kom-
munikationseinheit 400 übermittelt werden.
[0109] Weitere durch die IMU 710 detektierbare Ereig-
nisse können ein Aufstehen aus dem Bett in der Nacht,
ein Umherirren (Gehbewegungen mit zahlreichen Rich-
tungsänderungen) oder eine ungewöhnlich geringe Be-
wegungsaktivität sein. Zudem hat das Assistenzsystem
100 in Fig. 6 einen optionalen Luftdrucksensor, der dazu
verwendet werden kann, Höhenveränderungen des Trä-
gers zu detektieren. Mit Hilfe des Luftdrucksensors kann
beispielsweise bestimmt werden, ob der Träger sich von
einem in ein anderes Stockwerk bewegt.
[0110] In den Ausführungsformen, in denen das As-
sistenzsystem 100 am Rumpf des Trägers befestigt ist
(z.B. mit einer Hautauflage 1), kann eine Lagebestim-
mung (z. B. Stehen vs. Liegen) häufig besonders zuver-
lässig ausgeführt werden, da die IMU 710 sich nicht re-
lativ zum Rumpf bewegen kann und daher eindeutige
Lageinformationen des Rumpfs aus der IMU 710 be-
stimmt werden können.
[0111] Der Energiebedarf des Assistenzsystems 100
hängt stark vom Aktivierungszustand der verschiedenen
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Teilsysteme ab. So ist in einigen Ausführungsformen die
Verwendung der IMU 710 sehr sparsam, das Bluetooth-
Modul 480 weist einen geringen Energiebedarf auf, wo-
hingegen GSM-Modul 410 und Satellitennavigationsein-
heit 600 einen hohen Energiebedarf aufweisen. Daher
ist es wichtig, die Kommunikationseinheit 400, insbeson-
dere das GSM-Modul 410, sowie die Satellitennavigati-
onseinheit 600 möglichst lange ausgeschaltet zu lassen.
Dazu wird in einigen Ausführungsformen Kommunikati-
onseinheit 400, GSM-Modul 410 und/oder Satellitenna-
vigationseinheit 600 nur auf ein bestimmtes Ereignis hin
aktiviert, beispielsweise nach einem detektierten Sturz
oder einem fehlenden Empfang von Signalen eines Be-
acons 950 über eine vorbestimmte Zeit.
[0112] Fig. 7 zeigt die beispielhafte Anordnung von
vier Bluetooth-Beacons 950 (A-D) in vier Räumen einer
Wohnung. Die Reichweite der Beacons 950 ist jeweils
als ein Kreisbogen dargestellt. Wie aus der Fig. 7 zu se-
hen ist, überschneiden sich Empfangsbereiche der Be-
acons 950 teilweise. Aus dem empfangenen Signal kann
daher auf einen Bereich geschlossen werden, in dem
sich das Assistenzsystem 100 befindet. Dabei kann auch
die Empfangsstärke der einzelnen Beacons 950 berück-
sichtigt werden (z. B als received signal strength indicator
RSSI). Im Assistenzsystem 100 können beispielsweise
die MAC-Adressen und Positionen von bekannten Bea-
cons 950 abgespeichert sein, um eine Positionsbestim-
mung bereits innerhalb des Assistenzsystems 100 vor-
zunehmen. Alternativ können Beacons 950 in einigen
Ausführungsformen ihre Position zusammen mit einer
eindeutigen Kennung senden. Beacons 950 können
auch in größeren Gebäuden verwendet werden, bei-
spielsweise in den Räumen eines Krankenhauses.
[0113] Um den Energiebedarf zu reduzieren, kann das
Assistenzsystem 100 so konfiguriert sein, dass beim
Empfang der Signale eines Beacons 950 die Satelliten-
navigationseinheit 600 deaktiviert wird, da bereits durch
die Beacons 950 eine Positionsbestimmung möglich ist
und die Satellitennavigationseinheit 600 in der Regel ei-
nen wesentlich höheren Energiebedarf als ein Modul zur
Kurzstreckenfunkkommunikation 480, z. B. ein Blue-
tooth-Modul 480, hat. Das Assistenzsystem 100 kann
derart konfiguriert sein, dass bei einem fehlenden Emp-
fang von Signalen eines Beacons 950 ein Alarm ausge-
löst wird, bei dem beispielsweise ein Server oder eine
Zentrale darüber informiert wird, dass sich der Träger mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit außerhalb der Reich-
weite der Beacons 950 aufhält. Alternativ oder zusätzlich
kann in diesen Fällen das GSM-Modul 410 und/oder das
GPS-Modul 600 aktiviert werden, um eine Standortbe-
stimmung auch ohne Beacons 950 zu ermöglichen. Zu-
dem kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn ein Signal
eines bestimmten Beacons 950 empfangen wird, z. B.
weil sich der Träger in einem falschen Bereich befindet.
[0114] In einigen Fällen kann das Assistenzsystem
100 die Beacons 950 umfassen. Dann kann beispiels-
weise das Assistenzsystem 100 einen mobilen Teil, der
am Körper zu tragen ist, und zudem einen stationären

Teil aufweisen, der ein oder mehrere Beacons 950 um-
fasst. Alternativ oder zusätzlich kann das Assistenzsys-
tem 100 eine Zentrale umfassen, beispielsweise einen
Server, der mit dem mobilen Teil des Assistenzsystems
100 interagiert und auf vorbestimmte Ereignisse hin In-
formationen an bestimmte Adressen weiterleitet, bei-
spielsweise einen Notruf auslöst.
[0115] Ein Beacon 950, wie er in Fig. 7 dargestellt ist,
kann beispielsweise in einem Steckergehäuse unterge-
bracht sein, so dass der Beacon 950 in der Wohnung
des Trägers leicht zu installieren und unauffällig ist.
[0116] Wenn sich der Träger im Freien befindet, dann
kann das Assistenzsystem 100 eine Positionsbestim-
mung mittels assisted GPS durchführen, was unter Um-
ständen schneller und/oder mit niedrigerem Energiebe-
darf möglich ist. Dabei werden Hilfsinformationen aus
dem Mobilfunknetz verwendet. Auch WiFi-Daten können
für eine schnellere Positionsbestimmung herangezogen
werden, wenn z. B. MAC-Adressen von WiFi-Adaptern
mit ihren Positionen in einer Datenbank verzeichnet sind.
Eine derartige Datenbank kann für relevante Gebiete in
dem Assistenzsystem 100 gespeichert sein oder von
dem Assistenzsystem 100 von einem Server abgerufen
werden.
[0117] Fig. 8a zeigt eine erfindungsgemäße Hautau-
flage 1 mit einem Assistenzsystem 100 in einer dritten
exemplarischen Ausführungsform in einer perspektivi-
schen Ansicht. Die rechte Abbildung der Fig. 8a zeigt die
geöffnete Hautauflage 1, das heißt, die Verschlussla-
sche 9 ist aufgeklappt. In dieser Anordnung kann das
Assistenzsystem 100 in die Hautauflage 1 eingeschoben
werden.
[0118] Die Anordnung mit eingeschobenen Assistenz-
system 100 zeigt die mittlere Abbildung der Fig. 8a. In
der linken Abbildung der Fig. 8a ist die Verschlusslasche
9 zugeklappt und bedeckt oder verdeckt das zuvor ein-
geschobene Assistenzsystem 100. Die Hautauflage 1
weist eine im Gebrauch der Haut eines Trägers der
Hautauflage 1 zugewandte Seite 1a und eine der Haut
im Gebrauch abgewandte Seite 1b auf.
[0119] Optional weist die Hautauflage 1, vorzugsweise
auf seiner Oberseite und/oder in seinem Trägermaterial
3 oder einem Querschnitt hiervon wenigstens eine Ver-
tiefung als Positionierhilfe, Aufnahme oder Begrenzung
für das Assistenzsystem 100 auf.
[0120] Mittels der Vertiefung kann das Assistenzsys-
tem 100 z. B. mittig in der Hautauflage 1 oder in/auf dem
Trägermaterial 3 positioniert werden. Damit kann vorteil-
haft ein Verrutschen oder Verschieben des Assistenz-
systems 100 innerhalb der Hautauflage 1 und/oder in-
nerhalb des Trägermaterials 3 verhindert werden.
[0121] Ergänzend oder alternativ kann eine Vertiefung
das Assistenzsystem 100 innerhalb der Hautauflage 1
einbetten, vorzugsweise so, dass ebene Abschlussflä-
chen oder Übergänge zwischen Oberseite des Träger-
materials und der Oberseite des Assistenzsystems 100
entstehen. Mögliche Kanten und Ecken können damit
vermieden werden, und der Tragekomfort für den Träger
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kann vorteilhaft erhöht werden.
[0122] In der Ausführungsform der Fig. 8a weist die
Verschlusslasche 9 und das entsprechende Gegenstück
des Trägermaterials 3 (alternativ des Abdeckmaterials
13) einen magnetischen Verschluss 15 auf.
[0123] Der magnetische Verschluss 15 kann auf ver-
schiedene Weisen ausgeführt sein, beispielsweise mit-
tels eines Magneten an oder in der Verschlusslasche 15
und einem ferromagnetischen Material auf der Gegen-
seite (also am Trägermaterial 3 oder am Abdeckmaterial
13), oder umgekehrt, oder Magnete beidseitig.
[0124] Der Magnet und/oder das ferromagnetische
Material können identische oder unterschiedliche Geo-
metrien und Ausführungsformen aufweisen. Sie können
beispielsweise knopfförmig, bandförmig, gekapselt, be-
schichtet, ummantelt usw. sein.
[0125] Ein magnetischer Verschluss 15 ist ein vorteil-
haft einfacher, komfortabler und nutzerfreundlicher Ver-
schluss, der sich leicht öffnen und schließen lässt. Zu-
dem kann er nahezu beliebig dünn ausgestaltet sein. Er
trägt daher nicht oder vergleichsweise nur wenig in der
Höhe auf.
[0126] Die Hautauflage 1 weist auf der der Haut zuge-
wandten Seite 1a Mittel zum Verbinden der Hautauflage
1 mit der Haut auf, die hier nicht weiter beschrieben wer-
den (siehe beispielsweise Beschreibung zur Fig. 1).
[0127] Das Material der Hautauflage 1 und des Trä-
germaterials 3 kann eine sogenannte Unterfütterung auf-
weisen, beispielsweise in Form einer Polsterung, die als
Schaumstoff ausgeführt sein kann.
[0128] Die Materialien der Hautauflage 1 insgesamt
und/oder nur des Trägermaterials 3 oder des Abdeck-
materials 13 können luftdurchlässig ("atmungsaktiv")
und/oder feuchtigkeitsdurchlässig (für einen Abtransport
von Schweißbildung) sein. In den Fig. 8a und 8b sind die
Materialien zumindest an ihren Oberflächen offenporig
oder mit Durchgangsöffnungen dargestellt, wobei die Po-
ren ganz oder teilweise die Materialien durchdringen kön-
nen.
[0129] Fig. 8b zeigt rechts die erfindungsgemäße
Hautauflage 1 mit dem Assistenzsystem 100 der Fig. 8a
in einer Draufsicht (oben) und in einer Seitenansicht (un-
ten).
[0130] Fig. 8b zeigt links das erfindungsgemäße As-
sistenzsystem 100 der Fig. 8a in einer Draufsicht (oben)
und in einer Seitenansicht (unten).
[0131] Fig. 9 zeigt zwei Exemplare der dritten exem-
plarischen Ausführungsform der erfindungsgemäße
Hautauflage 1 aus den Figuren 8a und 8b mit einem darin
eingeschobenen Assistenzsystem 100, welche auf dem
Rücken einer Person, optional und rein exemplarisch an
zwei verschiedenen Positionen, aufgeklebt ist.
[0132] Fig. 10a zeigt eine erfindungsgemäße Hautau-
flage 1 mit einem Assistenzsystem 100 in einer vierten
exemplarischen Ausführungsform in einer perspektivi-
schen Ansicht. Gegenüber der dritten Ausführungsform
aus den Fig. 8a und 8b ist die Form der Hautauflage 1
und des Assistenzsystems 100 etwas verändert. Die

leicht keilförmige Gestalt kann beispielsweise hinsicht-
lich der anatomischen Anpassung an eine Auflagefläche
am Rücken (siehe Fig. 9) vorteilhaft sein.
[0133] Weiterhin ist ein Mechanismus, der auch in an-
deren Ausführungsformen Verwendung finden kann,
zum Fixieren der Verschlusslasche 9 am Trägermaterial
3 dargestellt. Dieser Mechanismus kann wie in Fig. 8a
und Fig. 8b mittels eines magnetischen Verschlusses 15,
mittels eines Klettverschlusses 17 oder in einer anderen
Art und Weise ausgeführt sein.
[0134] In den Fig. 10a bis 10c ist zusätzlich eine so-
genannte Entnahmehilfe zum Herausziehen des Assis-
tenzsystems 100 aus der Hautauflage 1 dargestellt. Die
Entnahmehilfe ist rein optional als Schlaufe 19 ausge-
führt, deren Funktionsweise zu Fig. 10c erläutert wird.
[0135] Die Lasche kann in der Richtung, in welcher
das Assistenzsystem 100 in die Hautauflage 1 einge-
steckt wird, verlaufen. Sie kann um das entfernte Ende
des Assistenzsystems 100 geführt sein und diesem somit
zu beiden Seiten (Ober- und Unterseite, oder Teilen hier-
von) des Assistenzsystems 100 verlaufen, diese dort op-
tional auch berühren.
[0136] Optional kann die Verschlusslasche 9 anstatt
wie in den Fig. 10a und Fig. 10b gezeigt nicht nach oben
(also zur Schlaufe 19 hin) umgeklappt werden, sondern
wie in den Fig. 8a und 8b ausgeführt, nach unten. Damit
kann vorteilhaft ein Überlappen oder Übereinanderliegen
der Verschlusslasche 9 und des Trägermaterials 3 ver-
hindert werden. Ein Überlappen oder Übereinanderlie-
gen könnte sich für den Träger nachteilig auswirken, da
dies zu einer Zunahme der Dicke der gesamten Hautau-
flage 1 führen könnte, was insbesondere beim Liegen
vom Träger als unangenehm und ggf. auf dem Rücken
zu möglichen Druckstellen führen könnte.
[0137] Fig. 10b zeigt die erfindungsgemäße Hautau-
flage 1 mit dem Assistenzsystem 100 der Fig. 10a in einer
Draufsicht (oben) und in einer Seitenansicht (unten). Zu
erkennen ist, dass das Assistenzsystem 100 in einer
Draufschau ebenfalls optional keilförmig, trapezoid oder
dreieckig sein kann.
[0138] Fig. 10c zeigt schematisch vereinfacht die Ent-
nahmehilfe zum Herausziehen des Assistenzsystems
100 aus der Hautauflage 1. Die Pfeilrichtung 21 zeigt die
Zugrichtung der Schlaufe 19 zum Herausziehen des As-
sistenzsystems 100. Dadurch ist eine vorteilhaft einfache
Entnahme des Assistenzsystems 100, beispielsweise
zum Austauschen des gesamten Assistenzsystems 100
oder nur der Batterien oder Akkus, aus der Hautauflage
1 möglich. Bei einem Wiedereinschieben des Assistenz-
systems 100 wird die Schlaufe 19 wieder mittels des As-
sistenzsystems 100 und mit diesem zusammen einge-
schoben.
[0139] Die Pfeilrichtung 23 zeigt die Klapprichtung der
Verschlusslasche 9 zum Fixieren der Verschlusslasche
9 auf dem Trägermaterial 3.
[0140] Fig. 11a,b zeigen analog zu den Figuren 8a,b
und 10a,b,c eine weitere erfindungsgemäße Hautaufla-
ge 1 mit einem Assistenzsystem 100 in einer fünften ex-
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emplarischen Ausführungsform in verschiedenen An-
sichten.
[0141] Die Hautauflage 1 ist in dieser exemplarischen
oder jeden anderen Ausführungsform entlang wenigs-
tens eines seiner Ränder eingeschnitten, gekerbt, ver-
jüngend, unterteilt oder dergleichen ausgestaltet.
[0142] Eine solche Gestalt der Hautauflage 1 kann bei-
spielsweise hinsichtlich der anatomischen Anpassung
an eine Auflagefläche am Rücken vorteilhaft sein.
[0143] Optional kann die Verschlusslasche 9 anstatt
wie in den Fig. 11a und 11b gezeigt nicht nach oben (also
zur Schlaufe 19 hin) umgeklappt werden, sondern wie in
den Fig. 8a und 8b ausgeführt, nach unten.
[0144] Alternativ kann die Verschlusslasche 9 oder je-
de andere Verschlusseinrichtung Teil des Abdeckmate-
rials 13 sein. Ist dies der Fall, so kann die Dicke des Sets
aus Hautauflage 1 mit eingeschobenem Assistenzsys-
tem 100 vorteilhaft gering gehalten werden.
[0145] Fig. 12a,b zeigen analog zu den Figuren 8a,b,
zu den Figuren 10a,b,c sowie zu den Figuren 11a,b eine
weitere erfindungsgemäße Hautauflage 1 mit einem As-
sistenzsystem 100 in einer sechsten exemplarischen
Ausführungsform in verschiedenen Ansichten.
[0146] Die breite Gestalt der Hautauflage 1 und des
Assistenzsystems 100 kann beispielsweise hinsichtlich
der anatomischen Anpassung an eine Auflagefläche ins-
besondere im unteren Rückenbereich vorteilhaft sein.
[0147] Optional kann die Verschlusslasche 9 anstatt
wie in den Fig.12a und 12b gezeigt nicht nach oben um-
geklappt werden, sondern wie in den Fig. 8a und 8b aus-
geführt, nach unten.
[0148] Fig. 13a,b zeigen die dritte, vierte, fünfte und
sechste Ausführungsform in einem direkten Vergleich je-
weils nebeneinander angeordnet.
[0149] Zusätzlich jede erfindungsgemäße Hautaufla-
ge 1 und/oder jedes erfindungsgemäße Assistenzsyste-
me 100 eine Abschirmung gegen elektromagnetische
Strahlung, insbesondere auf der körperzugewandten
Seite 1a der Hautauflagen 1 (siehe Fig. 8a oder Fig. 10a)
aufweisen. Die elektromagnetische Strahlung, die es ab-
zuschirmen oder abzuschwächen gilt, kann vom Assis-
tenzsystem 100 emittiert werden. Die hier angesproche-
nen Abschirmungen können beispielsweise als Ab-
schirmgitter, metallbedampfte Plastikfolien, Aluminium-
folie-kaschiertes Papier, Graphit- und Leitlack-Schichten
oder als andere Abschirmvorrichtungen ausgeführt sein
oder dergleichen aufweisen.
[0150] Erfindungsgemäße Assistenzsysteme 100
können rein exemplarisch eine Länge von ca. zwischen
4 cm und 12 cm und eine Breite von ca. 2 cm und 10 cm
aufweisen. Das Assistenzsystem 100 kann in seiner Län-
ge ein Mindestmaß von 4 cm aufweisen. Das Assistenz-
system 100 kann in seiner Länge ein Höchstmaß von 12
cm aufweisen. Das Assistenzsystem 100 kann in seiner
Breite ein Mindestmaß von 2 cm aufweisen. Das Assis-
tenzsystem 100 kann in seiner Breite ein Höchstmaß von
10 cm aufweisen.
[0151] Erfindungsgemäße Hautauflagen 1 können

rein exemplarisch eine Länge von ca. zwischen 6 cm und
20 cm und eine Breite von ca. 4 cm und 15 cm aufweisen.
Die Hautauflage 1 kann in ihrer Länge ein Mindestmaß
von 6 cm aufweisen. Die Hautauflage 1 kann in ihrer Län-
ge ein Höchstmaß von 20 cm aufweisen.
[0152] Die Hautauflage 1 kann in ihrer Breite ein Min-
destmaß von 4 cm aufweisen. Die Hautauflage 1 kann
in ihrer Breite ein Höchstmaß von 15 cm aufweisen.

Bezugszeichenliste

[0153]

1 Hautauflage
1a der Haut eines Trägers der Hautauflage zuge-

wandte Seite
1b der Haut eines Trägers der Hautauflage abge-

wandte Seite
3 Trägermaterial
5 Klebeschicht
7 erster Taschenabschnitt
9 Verschlussmittel, Verschlusslasche
11 zusätzliche Kammer
13 Abdeckmaterial
15 magnetischer Verschluss
17 Klettverschluss
19 Schlaufe
21 Zugrichtung der Schlaufe
23 Klapprichtung der Verschlusslasche
100 Assistenzsystem
200 Prozessor
300 Speicher
400 Kommunikationseinheit
410 Mobilfunkmodul, GSM-Modul
420 Antenne für Mobilfunk, GSM-Antenne
450 kombiniertes Modul mit Kommunikationseinheit

und Satellitennavigationseinheit, GSM/GPS-Mo-
dul

480 Modul für Kurzstreckenfunkkommunikation,
BluetoothModul

500 Stromversorgungseinheit
505 Akku, Lithium-Ionen-Akku
510 induktive Ladeeinrichtung
515 Empfangsspule
520 Ladeelektronik
522 DC/DC-Wandler
525 Steckverbinder
600 Satellitennavigationseinheit, GPS-Modul
620 (aktive) Antenne für Satellitennavigation, Anten-

ne für GPS
700 Sensor
710 inertiale Messeinheit, inertial measurement unit,

IMU
800 Platine, mehrlagige Platine
810 flexibler Film
900 Fasermatte
950 Beacons
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Patentansprüche

1. Hautauflage (1) mit einem flächigen Trägermaterial
(3), mit einer im Gebrauch der Haut eines Trägers
der Hautauflage (1) zugewandten Seite (1a) und ei-
ner der Haut abgewandten Seite (1b), wobei das Trä-
germaterial (3) auf der der Haut zugewandten Seite
(1a) zumindest bereichsweise mit einer Klebe-
schicht (5) versehen ist zum Fixieren der Hautaufla-
ge (1) auf der Haut des Trägers, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hautauflage (1) wenigstens ei-
nen ersten Taschenabschnitt (7) aufweist, welcher
von der der Haut abgewandten Seite (1b) zugänglich
ist.

2. Hautauflage (1) nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch wenigstens einen zweiten Taschenabschnitt
und/oder durch eine zusätzliche Kammer (11) zum
Aufnehmen eines, insbesondere mehrfach verwen-
deten oder verwendbaren, Gegenstands, oder einen
solchen Gegenstand aufweisend.

3. Hautauflage (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Element aus der Gruppe bestehend aus ers-
tem Taschenabschnitt (7), zweitem Taschenab-
schnitt und zusätzlicher Kammer (11) an seiner Un-
terseite vom Trägermaterial (3) und an seiner Ober-
seite von einem Abdeckmaterial (13), insbesondere
gemeinsam, begrenzt ist.

4. Hautauflage (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckmaterial (13), beispiels-
weise mittels einer Klebeschicht (5), eines Klettab-
schnitts, eines Nahtabschnitts, mit der der Haut ab-
gewandten Seite (1b) des Trägermaterials (3) ver-
bunden ist.

5. Hautauflage (1) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Material des Abdeck-
materials (13) dem Material des Trägermaterials (3)
entspricht.

6. Hautauflage (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Element aus der Gruppe bestehend aus ers-
tem Taschenabschnitt (7), zweitem Taschenab-
schnitt und zusätzlicher Kammer (11) ein Ver-
schlussmittel (9) aufweist.

7. Hautauflage (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Element aus der Gruppe bestehend aus ers-
tem Taschenabschnitt (7), zweitem Taschenab-
schnitt und zusätzlicher Kammer (11) ein Assistenz-
system (100) aufweist.

8. Hautauflage (1) nach einem der vorangehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Element aus der Gruppe bestehend aus ers-
tem Taschenabschnitt (7), zweitem Taschenab-
schnitt und zusätzlicher Kammer (11) eine Strom-
versorgungseinheit (500), oder Teile davon, eines
Assistenzsystems (100) aufweist.

9. Assistenzsystem (100) umfassend jeweils mindes-
tens eine/n

- Prozessor (200)
- Speicher (300)
- Kommunikationseinheit (400) und
- Stromversorgungseinheit (500).

10. Assistenzsystem (100) nach Anspruch 9, wobei das
Assistenzsystem eine Satellitennavigationseinheit
(600) umfasst.

11. Assistenzsystem (100) nach den Ansprüchen 9 bis
10 mit mindestens einem Sensor (700).

12. Assistenzsystem (100) nach den Ansprüchen 9 bis
11, wobei das Assistenzsystem (100) dazu geeignet
und/oder konfiguriert ist, am Körper getragen zu wer-
den.

13. Assistenzsystem (100) nach den Ansprüchen 9 bis
12, wobei das Assistenzsystem (100) dazu geeignet
und/oder konfiguriert ist, ein Ereignis festzustellen.

14. Assistenzsystem (100) nach den Ansprüchen 9 bis
13, wobei das Assistenzsystem (100) dazu geeignet
und/oder konfiguriert ist, auf ein bestimmtes Ereignis
hin weitere Schritte zu veranlassen.

15. Assistenzsystem (100) nach den Ansprüchen 9 bis
14, wobei das Assistenzsystem (100) wasserdicht
verschlossen ist und/oder desinfizierbar ist.

16. Set, umfassend wenigstens eine Hautauflage (1) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 8 und ein Assistenz-
system (100) gemäß einem der Ansprüche 9 bis 15.
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